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Kreis Lippe 
 
478 Ersatzbestimmung von Vertretern gemäß § 45 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 
 
Das Kreistagsmitglied Herr Dr. Axel Lehmann, SPD, hat mit 
Ablauf des 20.10.2015 gem. § 37 KWahlG seinen Sitz im 
Kreistag des Kreises Lippe verloren. 
 
Nach § 45 KWahlG stelle ich hiermit fest, dass Frau Mari-
anne Rautenberg, SPD, als Nachfolgerin für Herrn Dr. 
Lehmann mit Wirkung vom 02.11.2015 in den Kreistag des 
Kreises Lippe gewählt ist. 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe bei mir Einspruch erhoben werden. Der 
Einspruch ist schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären: 
 

Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
-Zimmer 498- 

 
Detmold, den 03.11.2015 
 
Kreis Lippe Der Landrat 
gez. 
 
 
Schäfer 
als Wahlleiter für die 
Kommunalwahlen 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
479 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Calin Stoian 
 
Gegen  
Herrn Calin Stoian  
 
ist am 14.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
14/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 09.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
480 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Calin Stoian 
 
Gegen  
Herrn Calin Stoian  
 
ist am 14.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
14/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 09.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
481 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Sorin Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Sorin Chiriac  
 
ist am 29.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
65/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
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Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
482 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Sorin Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Sorin Chiriac  
 
ist am 29.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
65/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
483 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Costel-Robert Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Costel-Robert Chiriac  
 
ist am 29.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
66/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
484 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Costel-Robert Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Costel-Robert Chiriac  
 
ist am 29.09.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
66/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
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Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
485 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Fulgdenea-Vasile Oita 
 
Gegen  
Herrn Fulgdenea-Vasile Oita  
 
ist am 12.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
45/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
486 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Fulgdenea-Vasile Oita 
 
Gegen  
Herrn Fulgdenea-Vasile Oita 
 
ist am 12.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
45/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
 
 

 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
487 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Ionel Baicu 
 
Gegen  
Herrn Ionel Baicu  
 
ist am 21.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
69/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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488 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Ionel Baicu 
 
Gegen  
Herrn Ionel Baicu  
 
ist am 21.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
69/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
489 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Adrian Cosmin Dulca 
 
Gegen  
Herrn Adrian Cosmin Dulca 
 
ist am 16.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
88/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
490 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Adrian Cosmin Dulca 
 
Gegen  
Herrn Adrian Cosmin Dulca 
 
ist am 16.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
88/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
491 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Frau Narcisa-Elena Dragulin 
 
Gegen  
Frau Narcisa-Elena Dragulin  
 
ist am 16.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
89/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
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Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
492 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Frau Narcisa-Elena Dragulin 
 
Gegen  
Frau Narcisa-Elena Dragulin  
 
ist am 16.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
89/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
493 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Razvan Moldovan 
 
Gegen  
Herrn Razvan Moldovan 
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
71/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
494 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Razvan Moldovan 
 
Gegen  
Herrn Razvan Moldovan  
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
71/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
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Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
495 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Nicolae Constantin 
 
Gegen  
Herrn Nicolae Constantin 
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
97/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
496 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Nicolae Constantin 
 
Gegen  
Herrn Nicolae Constantin 
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-11-
97/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
 
 

 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
497 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Madalin Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Madalin Chiriac 
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
30/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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498 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Madalin Chiriac 
 
Gegen  
Herrn Madalin Chiriac 
 
ist am 26.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
30/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
499 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Frau Elena-Alina Baicu 
 
Gegen  
Frau Elena-Alina Baicu  
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
31/15-UV eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
500 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Frau Elena-Alina Baicu 
 
Gegen  
Frau Elena-Alina Baicu  
 
ist am 27.10.2015 unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-
31/15-B ein Bußgeldbescheid erlassen worden. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 11.11.2015 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
501 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An  Herrn Rüdiger Walbrodt ist am 23.09.2015 unter dem 
Aktenzeichen 360.1N13-20675 eine Ordnungsverfügung 
gem. § 2a Abs. 3 StVG erlassen worden. 
 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
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Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW (GV. 
NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die Ermah-
nung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Ordnungsverfügung beim Kreis 
Lippe, Team 360.1 Fahrerlaubnisse, Felix-Fechenbach-Str. 
5, 32756 Detmold, Zimmer 188 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 12.11.2015 KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
Linnemann 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
502 Abschließender Prüfungsvermerk der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA) Nordrhein-
Westfalen für den Eigenbetrieb Straßen des 
Kreises Lippe für das Geschäftsjahr 2014 

 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat am 19.10.2015 den 
Jahresabschluss festgestellt und über die Verwendung des 
Jahresergebnisses beschlossen: 
 
„Der Jahresüberschuss (in Höhe von 316.481,71 €) wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.“ 
 
Der Jahresabschluss 2014 wird im Internet auf der Home-
page des Kreises Lippe unter www.lippe-strassen.de veröf-
fentlicht. Zusätzlich wird der Jahresabschluss 2014 bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Kreis-
haus, Ebene 6, Zimmer 650, zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der GPA in Herne über die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts lau-
tet wie folgt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Eigenbetriebes Straßen des Kreises Lip-
pe. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Concunia GmbH, Münster, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 30.04.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„An den Eigenbetrieb Straßen, Detmold:  
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung Eigenbetrieb Straßen für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterla-
gen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nord-
rhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung  

 
des Eigenbetriebs Straßen. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-
teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung sowie über den Lagebericht abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO 
NRW und gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.  
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und sonstigen ortsrechtlichen Best-
immungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“  
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis:  
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich.  
 
Herne, 09.11.2015  
 
GPA NRW  
 
Im Auftrag  
 
Harald Debertshäuser 
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Vorstehender Prüfungsvermerk wird hiermit gemäß § 26 
(4) der Eigenbetriebsverordnung NRW sowie §3 (5) der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen bekannt gemacht. 
Detmold, den 16.11.2015 
 
 
Rainer Huneke 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
503 Immissionsschutz 
 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 10, 19 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
Errichtung und Betrieb von 2 Windkraftanlagen in 32689 
Kalletal, Gemarkung Heidelbeck 
 
Der Landesverband Lippe, 32657 Lemgo, Schlossstraße 
18, hat auf den Antrag vom 04.07.2014 mit Datum vom 
30.10.2015 einen Genehmigungsbescheid für die Errich-
tung und den Betrieb von 2 Windkraftanlagen erhalten und 
die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides nach § 21a S. 1 2. Hs, S. 2 der 9. BImSchV i.V.m. 
§ 10 Abs. 8 S. 2 u. 3 BImSchG beantragt. 
 
Mit dem Genehmigungsbescheid wird Folgendes festge-
stellt und entschieden:  
 
Auf den Genehmigungsantrag vom 04.07.2014 mit den zu-
gehörigen Antragsunterlagen und Nachträgen, zuletzt der 
Verpflichtungserklärung zur Ausführung des Fundamentes 
vom 29.10.2015, wird aufgrund der §§ 4/10/19 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung 
mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und Nr. 1.6.2 (V) des 
Anhanges 1 zu § 1 der 4. BImSchV die Genehmigung für 
die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanla-
gen an den nachfolgend genannten Standorten im Außen-
bereich der Gemeinde 32689 Kalletal, erteilt 
 
A. Standorte der Windenergieanlagen (WEA) 
 
  WEA 5 (KA 17) WEA 6 (KA 18)   
Gemeinde: Kalletal  Kalletal     
Gemarkung: Heidelbeck Heidelbeck   
Flur/Flurstück: 9 / 7  9 / 8      
RW:   3.499.069,00 3.499.323.00   
HW:   5.775.606,00 5.775.537,00     
Ost:  32498996,50  32499250,00  
Nord:  5773736,00 5773667,00 
 
B. Auslegungs- und Leistungsdaten der baugleichen 
WEA 
 
Hersteller:  Enercon 
Typ:   E- 82 E 2 
Rotordurchmesser: 82 m 
Nabenhöhe:  138,38 m 
Gesamthöhe:  179,38 m  
Nennleistung:  2.300 KWel 
 
Vorbescheid nach § 9 des BImSchG vom 20.07.2015 (Az.: 
766.0022/12/0106.2) 
 

 
Für das Vorhaben wurde mit Bescheid vom 20.07.2015, 
Az.: 766.0022/12/0106.2 auf den Antrag vom 19.11.2012 
ein immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid nach § 9 des 
BImSchG erteilt. Der Vorbescheid vom 20.07.2015 gilt mit 
seinen Bedingungen, Auflagen und Hinweisen weiter so-
fern nicht mit diesem Genehmigungsbescheid andere oder 
abweichende Regelungen (Tenor) oder Nebenbestimmun-
gen verfügt werden.  
 
Aufgrund von § 13 des BImSchG eingeschlossen 
 
Von dieser Genehmigung werden aufgrund von § 13 BIm-
SchG eingeschlossen: 
 

� die Baugenehmigung nach BauO NRW für die Er-
richtung der Windkraftanlagen einschließlich der für 
ihren Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen 
und Anlagenteile wie der Übergabestation, der Er-
schließungswege, der Kranstellplatz, die Anschluss-
leitungen vom Generator zu den Eingangsklemmen 
der Übergabestation 

� die Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 des Bundes- Na-
turschutzgesetzes von dem Verbot nach Gliede-
rungsnummer 2.2-1.III.c) des Landschaftsplanes Nr. 
4 „Kalletal“ des Kreises Lippe als Teil des Land-
schaftsschutzgebiets (LSG) 2.2-1 „Rinteln- Hamel-
ner Weserbergland mit Vlothoer Weserdurchbruch 
und Rintelner Talweitung sowie Lipper Bergland mit 
Krankenhagener Kuppen, Heidelbecker Höhen, Ho-
henhauser und Taller Bergland“ 

� die Genehmigung gem. § 6 der Wasserschutzge-
bietsverordnung „Kalletal-Kalldorfer Sattel / Nord“ 
vom 11. April 1985 

 
Der Genehmigungsbescheid wurde unter Nebenbestim-
mungen und Auflagen erlassen.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides erfolgt gem. § 21a der 9. BImSchV i.V.m. § 10 
Abs. 8 BImSchG. 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 
26.11.2015 bis einschließlich 10.12.2015 bei 
 

� der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am 
Haupteingang, 32756 Detmold, Felix-Fechenbach-
Straße 5, 

 
� der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kalletal, 

Rathaus, Bürgerbüro, 32689 Kalletal, Rintelner Str. 
3 

 
aus und kann dort während der Dienststunden für die Dau-
er von zwei Wochen eingesehen werden.  
Dieser Bekanntmachungstext und der Genehmigungsbe-
scheid sind auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
(www.kreis-lippe.de) unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
Mit Ende der Auslegungsfrist (10.12.2015, 2400 Uhr) gilt 
der Genehmigungsbescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
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Dienststunden der Gemeinde Kalletal, Bürgerbüro:  
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:  
   von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
Donnerstag:  von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königwall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande NRW 
(ERVVO VG/FG vom 07.11.2012; GVBl. NRW, S. 548) er-
hoben werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes 
vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erho-
ben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschrif-
ten beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung erhalten können. Sollte die Frist durch das Verschul-
den eines Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis zur elektronischen Form 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt. 

 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
Meyer 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
504 Immissionsschutz 
 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 10, 19 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
Errichtung und Betrieb von 4 Windkraftanlagen in 32689 
Kalletal, Gemarkung Brosen 
 
Die Interessengemeinschaft Windpark Rafelder Berg, 
59590 Geseke, Rennkampstraße 3, hat auf den Antrag 
vom 02.07.2014 mit Datum vom 05.11.2015 einen Geneh-
migungsbescheid für die Errichtung und den Betrieb von 4 
Windkraftanlagen erhalten und die öffentliche Bekanntma-
chung des Genehmigungsbescheides nach § 21a S. 1 2. 
Hs, S. 2 der 9. BImSchV i.V.m. § 10 Abs. 8 S. 2 u. 3 BIm-
SchG beantragt.  
 
Mit dem Genehmigungsbescheid wird Folgendes festge-
stellt und entschieden:  
 
 
 

 
Auf den Genehmigungsantrag vom 02.07.2014 mit den zu-
gehörigen Antragsunterlagen und Nachträgen, zuletzt dem 
Maßnahmenkatalog der Fa. Enercon zum Aufbau von WEA 
in Wasserschutzgebieten vom 20.10.2015, wird aufgrund 
der §§ 4/10/19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BIm-
SchV und Nr. 1.6.2 (V) des Anhanges 1 zu § 1 der 4. BIm-
SchV die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb 
von vier Windenergieanlagen an den nachfolgend genann-
ten Standorten im Außenbereich der Gemeinde 32689 Kal-
letal, erteilt 
 
A. Standorte der Windenergieanlagen (WEA) 
 
 WEA 1 

(KA13) 
WEA 2 
(KA14) 

WEA 3 
(KA15) 

WEA 4 
(KA16) 

Ge-
meinde 

Kalletal Kalletal Kalletal Kalletal 

Gemar
mar-
kung 

Brosen Brosen Brosen Brosen 

Flur/Fl
ur-
stück: 

1 / 40 1 / 1 2 / 1 2 / 2 

RW: 3.498.237 3.498.4
06 

3.498.68
5 

3.498.9
12 
 

HW: 5775.569 5.775.9
22 

5.775.71
2 

5.775.2
19 

Ost: 32498165,00 324983
34,00   

3249861
3,00 

324988
40,00 

Nord: 5773699,00 577405
2,00 

5773842,
00 

577334
9,00 

 
B. Auslegungs- und Leistungsdaten der WEA 
 
 WEA 1 

(KA13) 
WEA 2 
(KA14 

WEA 3 
(KA15) 

WEA 4 
(KA16) 

Hersteller: Enercon Enercon Enercon Enercon 
Typ: E- 82 E 2 E- 82 E 2 E- 82 E 2 E- 82 E 

2 
Rotor-
durchmes-
ser: 

82 m 82 m 82 m 82 m 

Nabenhö-
he: 

108,38 m 108,38 m 138,38 m 138,38 
m 

Gesamt-
höhe: 

149,38 m 149,38 m 179,38 m 179,38 
m 

Nennleis-
tung: 

2.300 
KWel 

2.300 
KWel 

2.300 
KWel 

2.300 
KWel 

 
Vorbescheid nach § 9 des BImSchG vom 20.07.2015 (Az.: 
766.0023/12/0106.2) 
 
Für das Vorhaben wurde mit Bescheid vom 20.07.2015, 
Az.: 766.0023/12/0106.2 auf den Antrag vom 13.11.2012 
ein immissionsschutzrechtlicher Vorbescheid nach § 9 des 
BImSchG erteilt. Der Vorbescheid vom 20.07.2015 gilt mit 
seinen Bedingungen, Auflagen und Hinweisen weiter so-
fern nicht mit diesem Genehmigungsbescheid andere oder 
abweichende Regelungen (Tenor) oder Nebenbestimmun-
gen verfügt werden.  
 
Aufgrund von § 13 des BImSchG eingeschlossen 
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Von dieser Genehmigung werden aufgrund von § 13 BIm-
SchG eingeschlossen: 
 
� die Baugenehmigung nach BauO NRW für die Errich-

tung der Windkraftanlagen einschließlich der für ihren 
Betrieb erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anla-
genteile wie der Übergabestation, der Erschließungs-
wege, der Kranstellplatz, die Anschlussleitungen vom 
Generator zu den Eingangsklemmen der Übergabesta-
tion 

� die Befreiung gemäß § 67 Abs. 1 des Bundes- Natur-
schutzgesetzes von dem Verbot nach Gliederungs-
nummer 2.2-1.III.c) des Landschaftsplanes Nr. 4 „Kalle-
tal“ des Kreises Lippe als Teil des Landschaftsschutz-
gebiets (LSG) 2.2-1 „Rinteln- Hamelner Weserbergland 
mit Vlothoer Weserdurchbruch und Rintelner Talwei-
tung sowie Lipper Bergland mit Krankenhagener Kup-
pen, Heidelbecker Höhen, Hohenhauser und Taller 
Bergland“ 

� die Genehmigung gem. § 6 der Wasserschutzgebiets-
verordnung „Kalletal-Kalldorfer Sattel / Nord“ vom 11. 
April 1985 

 
Der Genehmigungsbescheid wurde unter Nebenbestim-
mungen und Auflagen erlassen.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbe-
scheides erfolgt gem. § 21a der 9. BImSchV i.V.m. § 10 
Abs. 8 BImSchG. 
 
Der Genehmigungsbescheid liegt in der Zeit vom 
26.11.2015 bis einschließlich 10.12.2015 bei 
 
� der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice am Hauptein-

gang, 32756 Detmold, Felix-Fechenbach-Straße 5, 
 
� der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Kalletal, Rat-

haus, Bürgerbüro, 32689 Kalletal, Rintelner Str. 3 
 
aus und kann dort während der Dienststunden für die Dau-
er von zwei Wochen eingesehen werden.  
Dieser Bekanntmachungstext und der Genehmigungsbe-
scheid sind auch auf der Internetseite des Kreises Lippe 
(www.kreis-lippe.de) unter: 
Natur und Umwelt � Immissionsschutz � Amtliche Be-
kanntmachungen abrufbar. 
Mit Ende der Auslegungsfrist (10.12.2015, 2400 Uhr) gilt 
der Genehmigungsbescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe, Bürgerservice: 
Montag bis Donnerstag: von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
 
Dienststunden der Gemeinde Kalletal, Bürgerbüro:  
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag:  
   von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  
Donnerstag:  von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in 32423 
Minden, Königwall 8, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungs- und Finanzgerichten im Lande NRW  

 
(ERVVO VG/FG vom 07.11.2012; GVBl. NRW, S. 548) er-
hoben werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 des Signaturgesetzes 
vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben wer-
den. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erho-
ben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschrif-
ten beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung erhalten können. Sollte die Frist durch das Verschul-
den eines Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Hinweis zur elektronischen Form 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter 
www.egvp.de aufgeführt. 
 
Im Auftrag 
 
 
Gez. 
Meyer 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Stadt Blomberg 
 
505 Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 
Blomberg vom 05.11.2015 

 
Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GVBl. NRW S. 516) und der §§ 25 ff. des 
Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 13. Mai 
1980 (GVBl. NRW S. 528), jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung, wird auf Grund des Ratsbeschlusses vom 
04.11.2015 für die Stadt Blomberg verordnet:  
 

§ 1 
 
Verkaufsstellen in der Kernstadt Blomberg dürfen im Jahr 
2015  
 

• am 17. Mai aus Anlass des Blumen- und Bauern-
marktes  

• am 18. Oktober aus Anlass des Kartoffelfestes  
 
und zusätzlich  
 

• am 13. Dezember aus Anlass des Charles Dickens 
Festivals 

 
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen außerhalb der zuge-
lassenen Geschäftszeiten offen hält.  
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 24 des Gesetzes 
über den Ladenschluss mit einer Geldbuße bis zu fünfhun-
dert Euro geahndet werden.  
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt einen Tag nach der öffentlichen Be-
kanntmachung im Kreisblatt (Amtsblatt des Kreises Lippe 
und seiner Städte und Gemeinden) in Kraft.  
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg unter www.blomberg-
lippe.de / Verwaltung / öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 05.11.2015 
 
Stadt Blomberg als örtliche Ordnungsbehörde  
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
506 6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung 

über die Abfallentsorgung in der Stadt Blom-
berg vom 12.11.2015 

 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), in der derzeit 
geltenden Fassung, der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 
1988, (GV NW. S. 250), in der derzeit geltenden Fassung, 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) 
vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705 ff.), in der der-
zeit geltenden Fassung, und dem Kommunalabgabenge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NW. S. 712), in der derzeit geltenden 
Fassung, hat der Rat der Stadt Blomberg in seiner Sitzung 
am 04.11.2015 folgende Satzung zur 6. Änderung der Ge-
bührensatzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Blomberg vom 22.12.2000 beschlossen: 
 

Artikel I 
 
§ 2 der Gebührensatzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Blomberg vom 22.12.2000, zuletzt geändert durch 
die 5. Änderungssatzung der Gebührensatzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Blomberg vom 17.12.2010, 
wird wie folgt geändert: 
 
In Abs. 4 Buchst. c) wird der angefügte Satz ersetzt durch 
folgenden Text: 
 
Für eine zusätzliche Biotonne incl. Behältermiete bei vier-
zehntäglicher Entleerung in den Monaten April bis Novem-
ber (Saison-Biotonne) beträgt die Gebühr 
 

80 l Saison-Biotonne   52,08 Euro, 
120 l Saison-Biotonne   69,44 Euro, 
240 l Saison-Biotonne 121,44 Euro. 

 
Artikel II 

 
Diese 6. Änderungssatzung tritt am 01. Januar 2016 in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende 6. Satzung zur Änderung der Gebühren-
satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Blomberg 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Blomberg www.blomberg-
lippe.de/Verwaltung/Öffentliche Bekanntmachungen ein-
sehbar. 
 
Blomberg, den 12.11.2015 
 
 
Geise 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Stadt Detmold 
 
507 Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
 
01-15 „Leopold-Zunz-Weg/Joseph-Plaut-Weg“, 5. (be-
schleunigte) Änderung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Änderungsgebiet: Südlich an die Hans-Hinrichs-

Straße angrenzende Grund-
stücke, westlich Kiewning-
straße 

 
Der o. g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 19.11.2015 gem. § 10 Baugesetzbuch 
als Satzung beschlossen worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Bebauungsplan-
unterlage vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 des Baugesetzbuches wird mit Vollzug dieser 
Bekanntmachung der Bebauungsplan 
 
01-15 „Leopold-Zunz-Weg/Joseph-Plaut-Weg“, 5. (be-
schleunigte) Änderung 
Ortsteil:   Detmold Süd 
Änderungsgebiet: Südlich an die Hans-Hinrichs-

Straße angrenzende Grund-
stücke, westlich Kiewning-
straße 

 
rechtsverbindlich.  
 
Der Bebauungsplan wird mit der Begründung im Fachbe-
reich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, Ferdinand-
Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die nach § 214 

Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtlichen 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 des Bau-
gesetzbuches beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des 
Baugesetzbuches beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Detmold geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist darzulegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 

Abs. 4 des Baugesetzbuches über die Entschädigung 
von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche wird 
hingewiesen. 

 
3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 

der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf ei-
nes Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vor-

her beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Detmold vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Detmold, 20.11.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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508 Einstellung des Bebauungsplanverfahrens 
 
19-04 „Kantstraße", 1. Änderung 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: zwischen Orbker Straße, Tro-

ckenheide, Sichterheidestra-
ße, Heidenoldendorfer Straße 
und Bielefelder Straße 

 
Das Bauleitplanverfahren ist vom Rat der Stadt Detmold in 
seiner Sitzung am 19.11.2015 eingestellt worden. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Bereiches werden im 
Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Detmold, Team 
Städtebauliche Planungen, Ferdinand-Brune-Haus, Rosen-
tal 21, I. Etage, Hintergebäude zu jedermanns Einsicht-
nahme bereitgehalten. 
 
Detmold, 20.11.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Detmold vom 
19.11.2015 über die Einstellung des  
 
Bebauungsplanes 19-04 „Kantstraße“, 1. Ände-
rung 
Ortsteil:   Heidenoldendorf 
Änderungsgebiet: zwischen Orbker Straße, Tro-

ckenheide, Sichterheidestra-
ße, Heidenoldendorfer Straße 
und Bielefelder Straße 

 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 20.11.2015 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
509 1. Nachtragssatzung vom 09.11.2015 zur 

Haushaltssatzung der Stadt Horn-Bad Mein-
berg für das Haushaltsjahr 2015 vom 
04.03.2015 

 
Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NRW.S.666- SGV.NW.2023) in der 
zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg mit Beschluss vom 20.10.2015 folgende 1. Nach-
tragssatzung zur Haushaltssatzung vom 04.03.2015 be-
schlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 

festgesetzten 

Gesamtbeträge erhöht um vermindert um

und damit der 

Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 

einschließlich 

Nachträge 

festgesetzt auf

EUR EUR EUR EUR

Erträge 33.385.090 €          -  €                        -  €                        33.385.090 €          

Aufwendungen 36.060.662 €          -  €                        -  €                        36.060.662 €          

Einzahlungen 31.155.063 €          -  €                        -  €                        31.155.063 €          

Auszahlungen 32.859.811 €          -  €                        -  €                        32.859.811 €          

Einzahlungen 3.309.284 €            -  €                        -  €                        3.309.284 €            

Auszahlungen 3.307.192 €            550.000 €               -  €                        3.857.192 €            

Einzahlungen 2.140 €                    547.908 €               -  €                        550.048 €               

Auszahlungen 370.000 €               -  €                        -  €                        370.000 €               

aus der Finanzierungstätigkeit

Ergebnisplan

Finanzplan

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

aus der Investitionstätigkeit

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investi-
tionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Fest-
setzung in Höhe von 0 Euro um  547.908 Euro erhöht und 
damit auf  547.908 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflich-
tungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 
 
 

 
§ 4 

 
Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen 
Rücklage nicht geändert. 
 

§ 5 
 
Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liqui-
ditätssicherung wird nicht geändert. 
 

§ 6 
 
Die durch besondere Hebesatzsatzung festgesetzten 
Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geän-
dert. 
 

§ 7 
 
Über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen im Sinne des § 83 GO NRW oder Verpflichtungs-
ermächtigungen im Sinne des § 85 GO NRW sind als er-
heblich anzusehen, wenn sie 
 
a) bei Aufwendungen/Auszahlungen oder Verpflichtungs-

ermächtigungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher 
Grundlage beruhen, im Einzelfall mehr als 50.000,00 
Euro betragen, 

 
b) bei allen übrigen Aufwendungen/Auszahlungen oder 

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelfall mehr als 
10.000,00 Euro betragen. 

 
Ausgenommen von diesen Regelungen sind die internen 
Leistungsverrechnungen sowie bilanzielle Abschreibungen 
im Rahmen des Jahresabschlusses. 
 
Als geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendun-
gen/Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW, die dem 
Rat nicht zur Kenntnis zu bringen sind, gelten Aufwendun-
gen/Auszahlungen, wenn der Überschreitungsbetrag bei 
einem Produktsachkonto nicht mehr als 2.500,00 Euro be-
trägt. 
 

§ 8 
 

Wertgrenzen für Investitionen 
 
Die Wertgrenzen für einzeln auszuweisende Investitions-
maßnahmen werden wie folgt festgesetzt: 
 

B Bauauftrag  100.000 € 

F Fahrzeugerwerb   15.000 € 

G Grundstückserwerb   50.000 € 

I Investitionen   50.000 € 

S Straßenbau  100.000 € 

W wertverbessernde Investition     50.000 € 
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§ 9 

 
Stellenplan 

 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw- bzw. ku-Vermerk: 
 
kw-Vermerk: Die Stelle fällt nach dem Ausscheiden 

des Stelleninhabers fort. 
 
ku-Vermerk: Die Stelle ist nach dem Ausscheiden des 
  Stelleninhabers umzuwandeln. 
 
Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Mo-
naten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden. 
 
Der Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 
2015 mit ihren Anlagen wurde entsprechend den Vorschrif-
ten des § 80 I GO NRW i.V.m. § 81 I GO NRW aufgestellt 
und bestätigt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 28.08.2015 
 
aufgestellt:  
Ingo Barz (Kämmerer) 
 
Horn-Bad Meinberg, den  28.08.2015 
 
bestätigt: 
Eberhard Block (Bürgermeister) 
 
Bekanntmachung der Nachtragssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssat-
zung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW i.V.m. § 81 I GO 
NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehör-
de in Detmold mit Schreiben vom 21.10.2015 am 
23.10.2015 angezeigt worden. 
 
Die nach § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung 
der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist vom Land-
rat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold 
mit Verfügung vom 26.02.2015 erteilt worden. 
 
Der Nachtrags-Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 
25.11.2015 bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses 2015 im Rathaus im Stadtteil Horn, Zimmer 12, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags, diens-
tags, donnerstags und freitags 8.30 bis 12.00 Uhr, mitt-
wochs 7.30 bis 12.30 Uhr, donnerstags 14.00 bis 17.30 
Uhr) öffentlich aus und ist unter der Adresse www.horn-
badmeinberg.de im Internet verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver- 
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-den 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
    ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
    durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-  
    kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean- 
    standet oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der  
    Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor- 
    schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
    Mangel ergibt. 
 
Horn-Bad Meinberg, den 09.11.2015 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Gemeinde Schlangen 
 
510 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Gemeinde Schlangen mit Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2015 

 
Gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 
S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Ge-
meinde Schlangen für das Haushaltsjahr 2015 mit Anlagen 
ab dem 26.11.2015 während der Dienststunden (montags 
bis freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie donnerstags von 
14.00 – 18.00 Uhr) im Rathaus, Kirchplatz 6, Zimmer 9 bis 
zum Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich 
zur Einsichtnahme ausgelegt wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Bürgermeister der Gemeinde Schlangen 
Fachbereich 10 – Finanzen 
Kirchplatz 6 
33189 Schlangen 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schlangen, den 18. November 2015 
 
Gemeinde Schlangen 
Der Bürgermeister 
 
 
Ulrich Knorr 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Abwasserwerke Blomberg 
 
511 Satzung über die Fortführung von Fristsetzun-

gen für die Zustands- und Funktionsprüfung 
bei privaten Abwasserleitungen gemäß § 53 
Abs. 1 e Satz 2 LWG NRW im Bereich des Orts-
teils Herrentrup der Stadt Blomberg vom 05. 
November 2015 

 
Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV. NRW. 
2013, S. 564), der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes 
des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585ff, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 07.08.2013 – BGBl. I 2013, S. 3180 ff., 
S. 3180), des § 53 Abs. 1 e Satz 1 LWG NRW in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 
1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.03.2013 (GV NRW 2013, S. 135ff.) sowie der Selbst-
überwachungsverordnung Abwasser vom 17.10.2013 
(SüwVO Abw GV NRW 2013, S. 602 ff. – hier bezeichnet 
als SüwVO Abw NRW 2013)hat der Rat der Stadt Blom-
berg in seiner Sitzung am 04.11.2015 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

Präambel 
 
(1) Die Satzung zur Abänderung von Fristen bei der Dicht-
heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 
a Abs. 3 bis 7 LWG NRW im Bereich des Ortsteils Her-
rentrup der Stadt Blomberg vom 17.11.2011 wird gemäß § 
53 Abs. 1 e Satz 2 LWG NRW fortgeführt. Die Fortführung 
der Satzung nach bisherigem Recht dient insbesondere 
dazu, einen sachgerechten Interessenausgleich zwischen 
den Grundstückseigentümern herbeizuführen, die eine Zu-
stands- und Funktionsprüfung bereits durchgeführt haben. 
Diesen Grundstückseigentümern werden durch die fortge-
führte Satzung auch die Sanierungsförderungen nach den 
Landesförderprogrammen „Investitionsprogram Abwasser“ 
(IPA) und „Ressourceneffiziente Abwasserbeseitigung“ 
(ResA-Programm) erhalten.  
  
(2) Die Satzung zur Abänderung von Fristen bei der Dicht-
heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 
a Abs. 3 bis 7 LWG NRW im Ortsteil Herrentrup der Stadt 
Blomberg vom 17.11.2011 wird außerdem an die neuen 
Vorgaben der Selbstüberwachungs-Verordnung für Ab-
wasseranlagen vom 17.10.2013 (GV NRW 2013, S. 602 ff.) 
angepasst.  
 
(3) Die Satzung zur Abänderung von Fristen bei der Dicht-
heitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 
a Abs. 3 bis 7 LWG NRW im Ortsteil Herrentrup der Stadt 
Blomberg vom 17.11.2015 beruhte auf folgender Rechts-
grundlage: 
 
Die Stadt sollte nach § 61 a Abs. 5 Satz 1 Nr.1 LWG NRW 
a.F.  durch Satzung abweichende Zeiträume für die erst-
malige Prüfung nach § 61 a Abs. 4 Absatz 4 LWG NRW 
a.F. festlegen, wenn Sanierungsmaßnahmen an öffentli-
chen Abwasseranlagen in dem Abwasserbeseitigungskon-
zept nach § 53 Abs. 1a oder in einem gesonderten Kanals-
anierungs- oder Fremdwassersanierungskonzept festgelegt 
sind. Vor diesem Hintergrund wurde die Frist zur Dicht-
heitsprüfung bei bestehenden Abwasserleitungen nach  

 
§ 61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW a.F. (31.12.2015) mit der 
Satzung zur Abänderung von Fristen bei der Dichtheitsprü-
fung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 61 a Abs. 3 
bis 7  
 
LWG NRW im Ortsteil Herrentrup der Stadt Blomberg vom 
17.11.2011   für die in § 2 genannten Grundstücke ver-
kürzt. 
 

§ 1 
Regelungsgegenstand 

 
(1) Diese Satzung gilt für die in § 2 benannten Grundstü-
cke. Private Abwasserleitungen sind gemäß den §§ 60, 61 
WHG, § 61 Abs. 1 LWG NRW sowie § 8 Abs. 1 SüwVO 
Abw NRW 2013 so zu errichten und zu betreiben, dass die 
Anforderungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten 
werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung 
der Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG 
NRW gegenüber der Stadt bzw. Gemeinde.  
 
(2) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitun-
gen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser o-
der mit diesem vermischten Niederschlagswasser ein-
schließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-
Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Kel-
ler sowie zugehörige Einsteigeschächte oder Inspektions-
öffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind nach § 7 Satz 2 SüwV Abw NRW Abwasserleitungen, 
die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser die-
nen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt 
sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und er-
kannt wird. Die Satzung gilt auch für private Abwasserlei-
tungen, die Schmutzwasser einer Kleinkläranlage oder ab-
flusslosen Grube zuführen. Prüfpflichtige sind nach § 8 
SüwVO Abw NRW 2013 der Grundstückseigentümer (§ 8 
Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2013) bzw. der Erbbauberechtig-
te (§ 8 Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013). 
 

§ 2 
Räumlicher und persönlicher Geltungsbereich 

 
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 
die nachfolgend aufgeführten bebauten Grundstücke, die 
über die öffentliche Kanalisation in den folgenden Straßen 
bzw. Straßenabschnitten abwassertechnisch erschlossen 
werden: 
 

- Am Bache, Haus-Nrn. 3, 4 und 5 
- Am Sauren Krug, Haus-Nrn. 8, 10/10a, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 und 19  
- Amselweg, Haus-Nrn. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 und 14 
- Auf dem Kampe, Haus-Nrn.: 1 und 3 
- Auf der Heide, Haus-Nrn. 5, 7, 9, 11, 13 und 14 
- Buschberg, Haus-Nr.: 2 
- Drosselweg, Haus-Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a, 10, 

11 und 13 
- Finkenweg, Haus-Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 10 und 

11 
- Höntruper Straße, Haus-Nrn. 1, 6, 10 und 14 
- In der Howe, Haus-Nrn. 5/5a und 6 
- Karrweg, Haus-Nrn. 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 18 und 

34 
- Meinberger Straße, Haus-Nrn. 2, 4, 8, 10, 12, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 32, 35, 40, 41a, 42, 47a, 
47b, 49 und 51 
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- Reckenbruch, Haus-Nrn. 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 7a, 7b, 8, 

10a, 10b, 12/12a und 14 
- Schwalbenweg, Haus-Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 18, 19, 24,und 26 
- Sundertor, Haus-Nrn. 1, 5, 6 und 9 
 
 
- Untere Straße, Haus-Nrn. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 

14 15, 15a, 17a, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 35/35a 
und 39a 

 
Der als Anlage beigefügt Lageplan mit der gekennzeichne-
ten Gebietsabgrenzung ist Bestandteil der Satzung. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Abwasserleitungen 
seines Grundstücks auf ihren Zustand und ihre Funktions-
tüchtigkeit zu prüfen (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2013 
NRW). Welche Leitungsbestandteile zu prüfen sind, ergibt 
sich aus § 7 SüwVO Abw NRW 2013. Ist das Grundstück 
mit einem Erbbaurecht belastet, tritt nach § 8 Abs. 6 
SüwVO Abw NRW an die Stelle des Grundstückseigentü-
mers der Erbbauberechtigte. 
 
(3) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über 
fremde Grundstücke, so ist derjenige zur Zustands- und 
Funktionsprüfung auf dem fremden Grundstück verpflichtet, 
dessen Abwasser durchgeleitet wird. Eigentümer anderer 
Grundstücke, in denen diese Leitungen verlaufen, haben 
die Prüfung des Zustandes und der Funktionstüchtigkeit 
und damit einhergehende Maßnahmen zu dulden (§ 8 Abs. 
5 SüwVO Abw NRW 2013).  
 

§ 3 
Durchführung und Frist für die Zustands- und Funkti-

onsprüfung 
 
(1) Die erstmalige Zustands- und Funktionsprüfung bei be-
stehenden privaten Abwasseranlagen im Geltungsbereich 
dieser Satzung ist spätestens bis zum 
 

30.06.2016 
 
durchzuführen.  
 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwas-
serleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige 
gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt werden. 
 
(3) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 
8 Abs. 1 Satz 4 SüwV Abw NRW 2013 gelten die DIN 1986 
Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein anerkannte Re-
geln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 2013 keine 
abweichenden Regelungen trifft. In § 9 SüwVO Abw NRW 
wird für die Durchführung der Zustands- und Funktionsprü-
fung auf diese allgemein anerkannten Regeln der Technik 
verwiesen. Die Stadt Blomberg bietet durch Unterrichtung 
und Beratung Hilfestellung an. 
 
(4) Da es sich hier um ein Fremdwassersanierungsgebiet 
handelt, wird als Prüfverfahren die Zustands- und Funkti-
onsprüfung ausschließlich mit Wasserdruck nach den ein-
schlägigen Normen vorgegeben. 
 
 
 
 

 
§ 4 

Prüfbescheinigung 
 
(1) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das 
Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 
zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 
Abs. 2 Satz 2 SüwAbw NRW 2013 genannten Anlagen bei-
zufügen.  
 
 
(2) Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt Blom-
berg durch den Grundstückseigentümer oder Erbbaube-
rechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 2013) 
unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, 
damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen 
kann.  
 
(3) Erfüllen Personen, welche die Zustands- und Funktion-
sprüfung durchführen, nicht die Anforderungen an die 
Sachkunde in den §§ 12, 13 SüwVO Abw NRW 2013 oder 
entspricht die Prüfbescheinigung nicht den Anforderungen 
in § 9  Abs. 2 SüwAbw NRW 2013 wird die Bescheinigung 
über die Zustands- und Funktionsprüfung von der Stadt 
nicht anerkannt 
 
(4) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 
auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, 
bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 keiner erneu-
ten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den 
zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen ent-
sprochen haben.  
 

§ 5 
Sanierungserfordernis 

 
Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt 
ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungs-
fristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann die 
Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Einzelfall entscheiden. 
 

§ 6 
Ordnungswidrigkeit 

 
Ordnungswidrig handelt, wer die Bescheinigung über die 
Zustands- und Funktionsprüfung nach § 4 Abs. 2 nicht der 
Stadt Blomberg vorlegt. 
 

§ 7 
Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Fortführung von Frist-
setzungen für die Zustands- und Funktionsprüfung bei pri-
vaten Abwasserleitungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 2 
LWG NRW im Bereich des Ortsteils Herrentrup  der Stadt 
Blomberg 
 

vom 05. November 2015 
 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Blomberg vorher gerügt und dabei der verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Blomberg, den 05. November 2015 
 
 
(Geise) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
512 Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Sparkasse Lemgo 
 
513 5. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 

des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuf-
len und Lemgo am Donnerstag, 26. November 
2015, 15.00 Uhr 

 
Die 5. Sitzung des Sparkassenzweckverbandes 
des Kreises Lippe und der Städte Bad Salzuflen und Lem-
go findet am 
 
Donnerstag, 26. November 2015, 15.00 Uhr, 
im Sitzungsraum 008 der Sparkasse Lemgo, 
Mittelstraße 73-79, 32657 Lemgo, 
 
statt. 
 
TOP 1: Wahlen zu den Gremienbesetzungen der Spar-

kasse Lemgo  
aufgrund der Kommunalwahlen am 13. und 27. 
September 2015 

 
TOP 2: Verschiedenes 
 
Lemgo, 12. November 2015 
 
 
Horst Bradtmüller 
Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
514 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 4411209630, ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Paderborn, aufgrund unseres Auf-
gebots vom 12.05.2015 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 10.11.2015 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
 
 
 
515 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn findet statt am 
 

Mittwoch, 9. Dezember 2015, 17:00 Uhr 
Tagungsort: Hauptstelle Paderborn der Sparkasse Pa-

derborn-Detmold, 
Hathumarstraße 15 – 19, 33098 Paderborn 

 
Tagesordnung 

 
1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekanntgabe 

von Mitteilungen 
 
2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom  
27. Mai 2015 

 
3. Wahl eines neuen Vorsitzenden der Verbandsver-

sammlung des Sparkassenzweckverbandes gem. § 6 
Abs. 1 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes 

 
4. Wahlen zum Verwaltungsrat der Sparkasse Paderborn-

Detmold gem. § 7 der Satzung des Sparkassenzweck-
verbandes i. V. mit §§ 8, 10-13 Sparkassengesetz NRW 

 
5. Wahl eines vom Träger zu entsendenden Mitglieds in 

die Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes 
Westfalen-Lippe (SVWL) gem. § 5 Abs. 2 a) der Sat-
zung des SVWL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold  
im Geschäftsjahr 2015 sowie Perspektiven für das Ge-
schäftsjahr 2016 

 
7. Verschiedenes 
 
Paderborn, den 25. November 2015 
 
 
gez. Manfred Müller 
Erster stellvertretender Vorsitzender der Verbandsver-
sammlung 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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Volkshochschule Lippe-Ost 
 
516 Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-

satzung des Zweckverbandes VHS Lippe-Ost 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gülti-
gen Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und 
des § 7 Abs. 1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Volkshochschule Lippe-Ost am 04.02.2015 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 

§1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf  991.450 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  991.450 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf     991.450 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf     981.950 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und 
der Finanzierungstätigkeit auf            0 EUR 
Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf   34.500 EUR 
festgesetzt. 
 

§2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werben können, wird auf 300.000 
EUR festgesetzt. 
 

§6 
 
Die Verbandsumlage wird auf 264.350 EUR festgesetzt. 
 
Schieder-Schwalenberg, 04.02.2015 
 
Der Verbandsvorsteher 
 
 
 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde 
gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
27.11.2014 angezeigt. Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GkG 
erforderliche Genehmigung der Verbandsumlage wurde 
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Detmold mit Verfügung vom 04.12.2014 erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme, bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2014 gemäß § 96 
Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, während der Öffnungszei-
ten der VHS Lippe-Ost in der Geschäftsstelle in Schieder, 
Im Kurpark 1, 32816 Schieder-Schwalenberg öffentlich 
aus. 
 
Schieder-Schwalenberg, 13.11.2015 
 
 
Der Verbandsvorsteher 

Kr.Bl.Lippe 25.11.2015 
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